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des Ges. zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Ge
richtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 844) neu gefaßt 
und durch § 2 der VO. zur Durchführung des Ges. zur Änderung des 
Reichsstrafgesetzbuchs vom 24. September 1941 (RGBl. I S. 581) erneut 
abgeändert worden.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Kosten des Verfahrens 

Kostenentscheidung.
§ 464

(1) Jedes Urteil, jeder Strafbefehl und jede eine Unter
suchung einstellende Entscheidung muß darüber Bestim
mung treffen, von wem die Kosten des Verfahrens zu 
tragen sind.

(2) Die Höhe der Kosten und Auslagen, die ein Be
teiligter einem anderen Beteiligten zu erstatten hat, wird 
auf Antrag eines Beteiligten durch den Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle festgesetzt. Auf das Verfahren und 
auf die Vollstreckung der Entscheidung finden die Vor
schriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwen
dung.

Kostenpflicht des Verurteilten.
§ 465

(1) Die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte in
soweit zu tragen, als sie durch das Verfahren wegen einer 
Tat entstanden sind, wegen deren er verurteilt oder eine 
Maßregel der Sicherung und Besserung gegen ihn angeord
net wird. Zu den Kosten des Verfahrens gehören auch 
die durch die Vorbereitung der öffentlichen Klage ent
standenen sowie die Kosten der Vollstreckung einer Strafe, 
Nebenstrafe oder Nebenfolge oder einer vom Gericht an
geordneten Maßregel der Sicherung und Besserung.

(2) Stirbt ein Verurteilter vor eingetretener Rechtskraft 
des Urteils, so haftet sein Nachlaß nicht für die Kosten.

Anm.: Die"§§ 465, 466 und 467 sind durch Art. 2 Ziff. 42 bis 44 des 
AusfGes. zu dem Ges. gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über 
Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I 
S. 1000), die §§ 465 und 466 außerdem durch § 8 Ziff. 5 und 6 des Ges. über 
Reichsverweisungen vom 23. März 1934 (RGBl. I S. 213) geändert worden.


